
BEITRÄGE
ZUR RÖMISCHEN RELIGIONSGESCHIClrrE

(Sie-he Band LXXII S. 52.)

III. IQuo.'1 in der Lex rog'ja vom ßlitztoll.

1. Im palatinischen Rom ist der eigentliche Volksgott
der italische Mars gewesen. Juppiters Bedeutung war damals,
wenn der Festkalender einen Schluss verstattet, viel geringer
als später. Die Juppiterfeste galten, soweit ihre Bestimmung
erkennbar ist, dem Weinball. Diese Begrenzung der Juppiter­
verehrung im ältesten Rom lässt sich nicht so deuten, d!tsS
Juppiters Entwicklung zum grossen Volksgott damals erst in
ihren Anfängen gestanden hätte. Juppiter ist in der römischen
Religionsgeschichte im Gegensatze zu Janus das klare und
sichere Beispiel dafÜr, dass die Italiker und Latiner aus der
indogermanischen Vorzeit sich grosse Gottheiten bewahrt hahen,
die aus dem Naturgeschehen und seinen EindrÜcken auf den
Menschen ihren Ursprung genommen haben. Bei Janus da­
gegen legt die römische Verehrung der TÜren und Torbogen,
auch der Hausschwelle es nahe, dass der Gottesbegriff sich
aus dem Schutzgeist eines Kulturgutes entwickelt hat und
zU!' grossen Naturgottheit allmählich erst später erweitert
wurdet). Juppiter aber ist mit dem Himmelsgewölbe, mit
seinem Licht, mit Wolken und Wetter, Blitz und Donner
ursprÜnglich verkniipft. Die etymologische Beziehung des
Wortes IUP1Jiter auf das Himmelslicht und das Vorhandensein
der entsprechenden Gottheit bei indogermanisch verwandten
Völkern lässt, auch was das ält.este Rom angeht, über diesen
im Wechsel der Zeiten dauernden Kern der römischen Juppiter­
vorstellung keinen Zweifel aufkommen.

Bei solcher Herkunft und Geschichte des .JlIppiterbegrifl's
kann also· das Zurücktreten Juppiters hinter Mars im ältesten

I) übel' die Janus·Theologie s. Fr. Boertzler ,Jmms und seine
Denier', Abhand!. u. Vorträge der Bremer wiss. Gesellscll. IV 314 (1930).



280 E. Bickel

Rom nur als ein vorübergehendes Herabsinken des Volksgottes
zu einer Art Wettergottheit verstanden werden. Wie weit
Juppiter auch in politischer und moralischer Beziehung als
Treu- und Eidgott im palatinischen Rom eine allgemeinere
Verehrung behalten batte, mag dahingestellt bleiben. Nur
soviel soll hiel' festgestellt werden, dass nach der ältesten
römischen Religionsordnung, die überlieferungsgemäss als Ord­
nung des Numa bezeichnet zu werden pflegt, Juppiter als
Wetter- und Himmelsgott seinen unbestrittenen Platz im volks­
tümlich lebendigen Glauben auch während der palatinischen
Königszeit besessen hat.

Dieser Sachverhalt ist gegenwärtig zu halten, wenn man
sich an die textkritische Feststellung und J1~rklärung einer
sog, lex regia des Numa macht, die der Abwehr eines piaculum
beim Blitztode gilt. Es handelt sich um die Festusstelle
S. 178 Muaner (8. 190 Lindsay): itaque in Numae Pompili
1'egis legibu8 soript'um esse: <si hominem Julminibtls oeeisit,
ne sup1'a genua tollito', et alibi: <homo si fiilmine oOC'iBt'8 est,'
ei iusta ?Zt,lla fi€1'i apartet'.

Von diesen beiden Sätzen ist der zweite formal anstoss­
frei und gibt inhaltlich eine Erläuterung des ersten: Dieser
erstere dagegen ist formal anstössig um des Plurales fu.lminibus
willen und deshalb, weil zu oeeisit in dem Bedingungssatze
das Subjekt fehlt. Aber über das Formale hinaus ist es sach­
Hch anstössig, dass bei der Warnung vor dem piaculum in
dem sakralen Rechtssatz nicht namentlich Juppiter erwähnt
ist, d, h. dasjenige Numen nicht bei Namen genannt ist, das
im Falle des piaculum verletzt würde und dem dann ent­
sprechend seiner besonderen Bedeutung und Würde Sühne
geschuldet würde. Dass zu oecisit als Subjekt ganz im all­
gemeinen die überirdische Macht, das römische nU<11len über­
haupt ohne nähere Bestimmung gedacht werden l{önnte, lässt
sich durch die unten zu erwähnenden subjektlosen Sätze in
der ältesten römischen Gesetzessprache nicht begründen. Die
Bruchstücke des ius SaCrllm dieser leges regiae des Numa
können bei Bruns, Fontes iU1'is Romani antiqt,i? I S. SI. leicht
überblickt werden. Die Religionsstufe, die in ihnen sich spiegelt,
ist keineswegs irgend welcher rudimentäre Zauber- und Fetisch­
glaube, wie er heute von manchen Gelehrten in den römischen
Festen, Zeremonien und z. T, mit Recht, z_ T, in
übertriebener Weise gefunden wil-d, VOll den Bruchstücken,
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die demjenigen über den Blitztod Frg. 3 Brllns nächstverwandt
sind nnd gleichfalls durch Festns überliefert werden, setzt
das eine Frg. 2 Bruns (J:!'est. S. 222 M., 248 L.) die Busse
fest, die eine paelex der Juno zu bringen hat,' wenn sie wider­
rechtlich deren Altar berührt hat; das andere Frg. 4 Bnms
(Fest. S. 189 M., 204 L.) bestimmt Opfer an .Tuppiter Feretrius
und andere Numina, die im einzelnen bezeichnet werden. So
findet sich in diesen Bruchstiicken eigentÜmlich römisch-recht·
liehe Religiosität, die von der Dumpfheit schamanenbafter
Behandlung einer magischen Kraft oder Macht, eines
oder ,orenda" womit vielfach heute m. E. zu Unrecht das
römische numen gleichgesetzt wird, sehr verschieden ist.. Die
Bruchstücke bei Festus samt und sonders pontifikales
Sakralrecht, zu dessen Sinn und Zweck es durchaus gehört,
die einzelnen Numina zu unterscheiden und u. a. auch dies
zu wissen, dass das Blitzrecht den Juppiter angeht. Darum
wird die Nennung Juppiters in jenem schon formal anstössigen

.Bedingungssatze si hominem fulminilnts occisit gerade auch
aus sachlichem Grunde erwartet.

Wenn es sich in der Tat bei diesen leges regiae des Numa
entsprechend ihrer traditionellen Beziehung aufNuma inhaltlich
um sehr altes Gut der römischen Heligion handelt, das auf
die Zeit vor der tarquiniscben Neuordnung und vor der sUtr:'
keren Beeinflussung durch Etmrien zurückgeht, dann ist auch
bei der kritischAn Textf.estsetzung jenes Fragmentes der Ge­
danl{ß an das später ausgebildete etruslÜsch-römische Blitzrecht
fernzuhalten. Die etruskisch-römische Blitzdisziplin, wie sie
besonders bei Martianus Capella, Servius, Plinius und
vorliegt, kennt eine Mehrheit blitzwerfender Gottheiten. Je
nach der Region des Himmels, woher der Blitz kommt, und
nach anderen Gesichtspunkten werden die Blitze unterschieden.
Falls etruskische Disziplin für jene Sakralvorscbrift über
den Blitztod in Betracht käme, so könnte dort natürlich nicht
Juppiters Name erwartet werden. Denn die Sakralvorschrift
über die Bestattung beim Blitztod muss jeden vom Blitze
erschlagenen Menschen erfasst haben und nicht etwa nur die­
jenigen, die Juppiter erschlagen hätte. Die Erwähnung Juppi­
ters in jenem Text als Subjekt zu occisit kann mIr in dem
Sinne verlangt werden, dass nach naiver und selbstverständ­
licher Voraussetzung der Blitztod des Menschen den Tod
durch Juppiter darstellt.
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Gerade dies ist nun aber von den Römern selbst aus­
gesprochen worden, dass nach ihrer eigenen ältesten Anschau­
ung der Blitz allein J uppiter angeht; s. Servius .den. I 42
antiqui Iovis solius putave1'unt esse fulmen. Nach Aussonderung
des Etruskischen könnte für die Römer höchstens eine Schei­
dung der Blitze des Taghimmels von denen des Nachthimmels
in Frage kommen entsprechend einer Bemerkung des Plinius
nato hist. II 138 Romani duo tantum ex iis (gene1'ibus fttl­
minttm) servavere, cliuTna atl1',ibuentes Iovi, noctuTna Sum­
mano. Aber auch dies gibt sich als Theologie gegenüber jenem
klaren Zeugnis des Servius über den ältesten Volksglauben der
Römer.

Was die Scheidung der Blitze des Taghimmels von denen
des Nachthimmels und das Vorhandensein des Summanus
neben Juppiter angeht, so käme an sich eine doppelte Er­
klärungsmöglichkeit in Betracht. Dies rührt an eine Grund­
frage der römischen Religionsgeschichte iiberhaupt. Will man
versuchen, die Anschauungen der ältesten Zeit über Blitze
und Blitztod möglichst zu gewinnen, so wäre zu erwägen, ob
Summanus als ein UrSl)rünglicher Sondergott neben Jup­
piter oder als eine nachträgliche Ab s p al tun g theologischer
Reflexion vom Begriffe des Juppiter zu betrachten ist. Beide
Arten der Veränderung des Glanbens sind in der römischen Reli­
gion wirksam gewesen, und nur von Fall zu Fall kann eine Ent­
scheidung getroffen werden .(s. Der altröm. Gottesbegriff, 1921,
S. 26 ff.). Im Gegensatz zu Useners Lehre von den Sonder­
göttern hat Wissowa oftmals allzu einseitig Götterbegr~nzterer

Bedeutung aus dem Kreise grosseI' Gottheiten als Abspaltung
von diesen verstehen wollen. Aber in Bezug auf Summanus
scheint seine Erklärung durch Abzweigung von Juppiter in
Religion u. Kultus der Römer 2 (1912) S. 135 genügend begründet
zu sein. Im Tempel des Juppiter Capitolinus stand eine Ton­
statue des Summanus, und erst als diese durch einen Blitz­
strahl im Jahre 476/278 herabgeworfen worden war, erhielt
Summanus beim Circus maximus einen eigenen Tempel. Was
aber gar die Blitzlehre und die Beziehung der einen Blitze
auf Juppiter und die der anderen auf Summanus angeht, so
leuchtet es ein, wie schwer die Grenze in mancher Beziehung
der Natur der Dinge nach zu ziehen war. Priesterliche Speku­
lation, nicht naiv gewachsener Glaube sprichtaus dem Trennungs­
versuch bei Festus S. 229 M. (254 L.): provorsum fulgw'
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appeUattw, qttod igrwmtur noetzt anintenliu sit factum.
itaque 10m Fulgttri et Burmnano fit, quod dhwna
noctuma Summani fulgum habenlur 1).

Der Hauptgrund, warum die teilweise Zuteilung des Blitz­
todes an die Urheberschaft des Summanus nnter Ausschluss
Juppiters fÜr den ursprünglichen Glauben der Römer unwahr­
scheinlich ist, liegt darin, dass die Blitze selber sich ihrer
Natur nach wohl als ,Wetterleuchten und eigentlicher Blitz,
als zündender und kalter Sb'ahl unterscheiden, aber nicht
naoh ihrer Herkunft vom Tages- oder NachthimmeL So ist
die Eigentümlichkeit der altrömischen Ansohauung vom Blitz­
tod nicht in der Riohtung zu suchen, dass damals jene Schei­
dung zwischen der versohiedenen Herkunft der Blitze nach
Art der pontifikalen 'rheologie in archaischer Deutlichkeit
etwa noch lebendiger als später gewesen wäre.

Allerdings hat im ältesten Rom in Bezug auf Juppiter
und den Blitz ein anderer Voll{sglaube geherrscht als später.
Aber der Unterschied lag nicht darin, dass Juppiter nur einen
Teil der Blitze neben einem ursprünglichen Sondergott Sllm­
manus geschleudert hätte, sondern darin I dass es der V01'­

stellung nach überhaupt keine blitzwerfenden Götter gegeben
hat. In jedem Blitzstrahl ist vielmehr Jl1ppiter selber, bzw.
Juppiter als Fulgur währenrl der römischen FrÜhzeit empfunden
worden. In dieser altrömischen Fulgur -Vorstellung ist der
Sondergott zu suchen, der innerbalb des grossen himmlischen
Numen Jnppiter lange Zeit hindurch in der römischen Religion
selbständig bestanden hat, bis er unter Aufgabe seiner Selb­
ständigkeit als blosser Beiname zu Juppiter hinzugetreten ist.
Diesen Sachverhalt hat Usener, Kl. Sehr. IV S. 477 ff. u.485
verfolgt, indem er unter Ausgehen vom griechischen [(eeav1'oc;
neben der grossen Himmelsgottheit eine besondere Blitzgottheit
sowohl bei Hellenen wie bei Italikern zu erkennen suchte.
Ohne aber hier auf die griechische Entwicklung einzugehen,

1} Richtig ist die von Anfang an umfasseude Bedeutuug Juppitm's
!tuch in bezug auf den Nachthimmel und den Blitz VOll

p, Kretschmer, Glotta XIII (1924) 8,112: ,übrigens w~U' anch Diespite1'­
Iuppit61' nicht bloss der Traghimmel, wie man zn sagen son­
dern der Gott des himmlischen Lichtes Überhaupt, des nächtlichen wie
des Tageslichts, natürlich auch des Blitzlichtes. Alle Idus waren ihm
als feriae Iovis geweiht, weil sie die Vollmonclstage waren, Ilii cleu\l>n
das himmlische Licht Tag n n d Na c h t leuchtet, und der Gott galt.
daher als Urheber des Lichtes schlechthin.'
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ist betreffs des römischen Problems und des Verhältnisses
dort von Juppiter zu Fulgur festzustellen, dass der Juppiter­
beiname Fulgur allerdings aus dem Sondergott und nioht aus
nachträglicher Abspaltung hervorgegangen ist; andererseits
aber ist keine VorsteUungsstufe bei den Römern zu erkennen,
in der die nackte Verehrung des Blitzes allein ohne Juppiter
den römischen BlitzgJauben erschöpft hätte. Die einzige In­
schrift, wo Fulgur allein auftritt, OlL. XI 1024 saerum pub­
lic'Uflt IPUlgm'is dürfte schon wegen ihrer vergleichsweise späten
Abfassungszeit eine solche Annahme nicht rechtfertigen 1). Wie
der Blitz zu Himmel und HimmeJsgottheit der Natur der
Dinge nach ursprünglich gehört und doch zugleich vom Himmel
abgelöst selbständig erfasst werden kann, so ist in der römi­
schen Juppitervorstellung der Blitz inbegriffen gewesen nnbe­
schadet der Möglichkeit, dass ein besonderer Fulgurkult zu­
gleich nebenher ging. Soweit die Sprache und ihr nach oben
hin beschränktes Material uns unterrichtet, ist in der religiös­
mythischen Erfassung des Blitzes IttplJitet' in Phrasen mit
Julrnen verbunden gleichaltrigen Vorkommens wie Fulgm'.

So lässt sich aus dem Verhältnis von Fnlgur zu Juppiter
in Bezug au.f das Problem Sondergott oder Abspaltung bei
den Römern Grundsätzliches lernen. Auch in solchen Fällen,
wo die Erklärung von Götterbeinamen durch die Lehre von
den Sondergöttern vor der Abspaltlmgstlleorie den Vorzug
verdient, hat doch oftmals eine natürliche Begriffsgemeinschaft
zwischen Sondergott und Hauptgottheit von Anfang an be­
standen. Die Abspaltung darf nicht mit Useue.·, Götternamen
(1896) S, 219 aussehliesslich als Vorgang ,fünfter Linie' ge­
nommen werden. Neben der späteren, Hauptbegriffe zerlegen­
den theologischen Absl}altung gibt es auel. eine frtihe, naiv­
ursprüngliche in der römischen Religion. Dass Juppiter erst
durch den Hinzutritt der Sondergottheit Fulgur zum Blitz
und Blitzgott bei den Römern geworden sei, lässt sich durch
nichts wahrscheinlich machen.

2. Solche religionsgeschichtlichen Bedingungen sind zu
veranschlagen, wenn in dem Festusfragment si lwminem Jul­
minibtf,S occisit usw., das sich ältestes Sakralreebt deI'

') Nicht tiberliefert ist Fulgnr in Cann. epigr. 616,2 Buecheler
(OlL, III suppl. 8633) <ef{unda>s lam'itnas qu<i t>emp<l>u(mFulg>wris
itttras. S. auch Thes. I. l. VI 1 Sp. 1519,28ft
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Tradition nach gibt, der Gebrauch des Wortes fulmen an
Stelle des sakraltechnischen Wortes fulgm' auffällt und Anstos,'l
erregt. Das einzige philologisohe Urteil Über das Alter des
Fragmentes, das C. TImIin abgegeben hat, .befasst sich mit
dieser Schwierigkeit Archiv f. lat. Lexikogr. XIV (1906) S. 374
,Auf hohes Alter dieser Gesetze weist doch jedenfalls das Wort
fulmen nicht hin'. Prüft man das vergleichsweise Vorkommen
von fitlgt~1' und fitlmen AltJatein nach der Tabelle und
den Belegstellen bei Rubenbauer, l'hes, I. l. VI 1 Sp, lb18 u.
1525 ff:, so lässt allerdings das Überwiegen des Gehrauchs
von fitlgw' bei Festns und Sueton einen sakral-altertÜmlichen
Charakter dieses Wortes erkennen. Dabei sind aber folgende
Punkte zn beachten, um nicht zu einem unrichtigen Gesamt­
bild über die Wortgeschichte von fulgtw und fulmen zn ge­
langen.

Erstens hat fitlgm' nur insofenl im AItlatein den Vorzug
vor fi~lmen, als es allein ohne Hinzutritt des Namens der
Himmelsgottheit den Blitz in altertümlicher Weise religiös
erfasst. Hier ist daran zu erinnern, dass fiir die sakrale Be­
stattung des Blitzes die Sprache nur fulgw' concUtum, nicht
'fulmen conditnm' kennt. Ausserdem ist der sakrale Name
ftir den vom Blitz getroffenen Gegenstand oder Ortjulgul'itum,
das neben bidental und puteal steht. Was Fulgm' als Beiname
Juppiters angeht, so tritt et'st später ansserdem Fulmen hinzu,
bzw. Fulmen an Stelle von Fulgu?',

Zweitens aber ist iiber das chronologische Verllältnis von
fulgttr und fulmen und über den semasiologischen Unterschied
folgendes zu beachten. Die bereits im Altertum bei Seneca
sich findende und von der modernen Synonymik lange fest­
gehaltene Unterscheidung, dassftdgm' mehr auf das Leuchten,
fulmen mehr auf den Einschlag des Blitzes sich beziehe, ist
von Thulin a. a. O. und durch Verweis auf dieseu im Thesau­
(i"lW l.l. VI 1 Sp. 1518, 11 ff. in den Artikelnfulgm' undfi,lmen
berichtigt worden. Auch fulgw' ging ältestens selbst auf den
einschlagenden Blitz. Hingegen ist es Thulin nicht gelungen,
fulmen als eine jÜngere Bildung gegenüber fulgtw zu erweisen.
Während fitlgur und fulmen von demselben Stamm abgeleitet
beide mit fulgere zusammenhängen, bedingt fiir fulmen dLtS

besondere Suffix im neutralen Verbalsubstaritiv auf ·men eut.­
sprechend der Verwendung solcher Bildungsweise in verwand­
ten Spra.chen als Infinitiv einen besonderen Gebrauchskreis
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von vornherein. Wer Wendungen wie fit1mine ()(Jciait, julmine
ictum usw. um des Gebrauches von julmen statt fulgur willen
für merkbar jüngeres Sprachgut erklären will, müsste doch
zuvor dartun, dass im Altlatein ,fulgure ocdsit" ,fulgure ictum'
usw. stilgerecht gewesen wäre. Dagegen wird bei Varro und
Festus ju1gu1'itum mit julmine ictum umschrieben und erst
bei Nonius mit fulgtt~'e lactum (Thes. 1. 1. 1521, 23ff.); ieta
fulgu,re begegnet erst bei Columella und Plinius (ebd. 1519,
84) und bleibt iiberhaupt selten, während mit Julmine gebil­
dete entsprechende Wendungen durch das gesamte geschicht­
liche Latein hindurch häufig begegnen (Thes. 1. l. 1530, 56ff.).
An der Stelle der Annales maximi bei Gellius IV 5, 1 stahta
Romae in comitio posita Hm'atii Ooclitis, fm'tissimi Vi1"i, de
cae10 tacta eat. ob id fulgm' piacu1is 1uendum anlspices ex
EtntTia acciti war der Zusatz von ,fulmine' zu facta wegen
des folgenden ob id fulgu1' überflüssig; jedenfalls ist die Wen­
dung ,fulgure tacta' venniedeu worden 1). Nicht chronologisch
durch späteres AuHreten hebt sich fulmen von fulgzw ab,
sondern die heiden Wörter haben sich durch die Verschieden­
heit der Gebrauchskreise offenbar entsprechend ihrer verschie­
denen Bildung lange voneinander ferngehalten , bis in der
Kaiserzeit die Unterschiede verwischt wurden.

Durch diese zweite .Feststellung betreffs der vergleicllenden
Wortgeschichte von fulgu1" und fulme1z wird nun drittens aber
jene erste Feststellung in neue Beleuchtung gerückt, dass ful­
gm' im sahalen Gebrauchskreis den unbedingten Vorzug vor
fulmen besessen haben solL Diese Anschauung muss sich jetzt
die Einschränkung gefallen lassen, dass angesichts der sema­
siologischen Untauglichkeit vonfulgur für verbale Wendungen
mit instrumentalem Nomen auch die Sakralsprache von Anfang
an fitlmen nicht entbehrt haben kann, wenn anders neben
der Sondergottheit Ft~lgtt1" das allgemeine Numen des Himmels
Iuppite," von jeher bei den Römern mit Blitz und Blitztod
in Zammenhang gestanden hat. Was die sachliche Seite, die
römische Heligionsgeschichte angeht, so gibt es, wie oben
S. 283 ausgeführt, zwischen dem archaischen und dem jüngeren

I) Pltssivisehes ele caelo tangi ohne Gebrltuch von fulmen oder
fulgtw jst feste Phrase; Liv. XXXVII 3, 2 RQJm~e Iwnonis
Imcinae temJJlmn ele caela tactull~ erat. Ausserdem vgl. auch Gie.
eliv. I 16 c~tm 8tWUlwnu.s . " e caelo ictus esset.
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Blitzglauben keinen weiteren Unterschied als den, da,ss für
die archaische Vorstellung das himmlische Numen sei es
Fulgt~f', sei es Itpppitet selber im Blitze'vorhanden und
wirkend gedacht wurde, während später die Vorstellung blitz­
werfender Götter aufkam. Ihren sprachlichen Ausdruck hat
diese Veräuderung des Glaubens nicht in der Ablösung des
Juppiterbeinamens ]i'ulgm' durch F'1dmen gefunden, sondern
darin, dass für die Beinamen F'ulglW bzw, Fnlrnen allmählich
die Nomina agentis Ftllgumto1' bzw. Fulminator gesetzt wor­
den sind.

Dementsprechend haben Bedenken in Bezug auf den
Gebrauch von fulmen in der ältesten Sakralsprache nur in­
soweit Berechtigung, als sich auf Phrasen beziehen, wo
fulmen Objekt und die Vorstellung einer den Blitz als
Waffe sendenden anthropomorphen Gottheit zu Grunde liegt.
In der Tat sind Phrasen wie fulmeniaeere, mittm'e nsw. im
ältesten Latein nicht belegt, geschweige denn, dass Reste der
Sakralsprache eine derartige Wendung böten, so zahlreich
diese Phrasen sonst im Latein begegnen (Thes. 1529, 80 ff. u.
1530, 9 ff.). Aber warum eine Ausdrucksweise, in der fltlmine
instrumental gebraucht zu Inppife1' hinzutritt, einem alten
Sakraltext nicht zugetrant werden dÜrfte, ist unerfindlich,
Der unumstrittene älteste Beleg fÜr den instrumentalen Ge­
brauch von fi.elmine bei Iuppitet' ist Naevius tmg. fl'g. 10
Ribbeck q1tae quondam fltlmine ieit I1tppÜm', Eine solche
Ausdrucksweise braucht in ihrer sprachlichen Gestaltung nicht
von der griechischen Vorstellung des seine Blitze schleudern­
den Zeus abzuhängen, sondern kann ursprünglich italisch­
römisehe Denk- und Ausdrucksweise fortfiihren, Eine solche
Phrase passt nämlich an sich zu der a'uertiimlichen Vorstel­
lung der Römer von der Gegenwart des himmlischen Numen
im Blitzstrahl. Die von fi,(,lgur abgeleiteten Verben fidgtt1'io,
fulgm'o bezeichnen nur die BerÜhrung durch den Blitz im
allgemeinen. Um die Tötung von Menschen durch den Blitz
in dem religiösen Sinne dieses Geschehens zu erfassen, waren
Wendungen mit dem Instrumentalis nächstliegend, wobei die
Sprache vor fitlgu,r, wie oben gezeigt, fi~lmen von jeher vor·
gezogen hat. Welche Paraphrase also auch immer jeDe leges
regiae des Numa erduldet haben bis sie in die Samni­

lung des Ius Papirianum unbestimmter jiillgel'er Entstehungs­
zeit eingemündet sind, einen späteren Ersatz von fltlgu1' durch
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fulmen in der Wendnng si kominem fulminibltS occisit 3nzu­
nehmen, ist nach der Beobachtung des altlateinischen Phrasen­
schatzes stilwiddg I}.

3. Im Bedingungssatz si hominem fultninibl48 occisit er­
.regt also nicht der Gebrauch von fidmen für fi,lgut· Anstoss.
Wohl aber ist der Piuralfi4lminibltS in diesem Satze durch keine
Verwendung des Plurals im Altlatein zu verteidigen. Hier zeigt
sich vielmehr bereits, abgesehen von dem Fehlen des Subjektes
zu oeeisit, dass die Überlieferung bei Festus verderbt ist. Was
Ovid Pont, III 2, 9 ewn fm'iant unum, non Imltm /tdmina te1'1'ent
angeht, so ist hier der Plural durch die Stileigentümlichkeit
des poetischen Plurals in der daktylischen Dichtung geschützt.
Nach den Studien von P. Maas zum poetischen Plural bei den
Römern hat G. Landgraf, Archiv f. lat. Lexikogr. XIV (1906)
S.64 als das echte Kennzeichen des poetischen Plurals die
völlige Bedeutungsgleichheit des Plurals mit dem Singular
bezeichnet. Erleichtert wurde zudem Ovid der missliche Aus­
druck, dass Blitze in der Mehrzahl mit dem Tode eines Einzelnen
in Zusammenbang gebracht werden könnten, durch den in der
Anaphora beigesetzten Satz non unum /ttlmina tmnnt. Im
Gedanken, dass Blitze schrecken, ist der Plural nn.turgemäSs.
Schliesslich wird noch dadurch in jenem Ovidvers der Plural
ertragbarer, weil fulmina nur bildlich von der Ungnade des
Prinzeps gesagt ist.

Die restlose Erklärungsmöglichkeit des Plurals an einer
Stelle wie dieser des Ovid uns die Verlegenheit erst recht
empfinden, dass es in der lex regia für den Pillralfulminibu8
keine Erklärung gibt. Umsonst hat Ed. Schwyzer, Indog.
Forsch. XLVIII (1930) S. 279 einen ,kollektiven Plural' ,durch
Blitze(n}, Blitzschläge' hier finden wollen; auch die Erklärung

1) Das Ius Papirianum hält Mommsen, Röm. Staatsrecht II 3 (1887)
S. 44 als Sammlung für eine verhältnismässig Privatarbeit, die
erst spät durch Missverständnis oder auch durch literarischen Betrug
unter die Gesetzbücher versetzt worden sei. Hirschfeld, Kl. Schr. (1913)
S.239ft hat als terminus post quem der Zusammenstellung den Brief
Ciceros ad {am. IX 21 festgestellt. Derartiges pontifikales Sakralrecht
ist frühestens nach der Zwülftafelgesetzgebnng zn kodifizieren begonnen
worden. Wie alt auch inhaltlich die Bestimmungen dieser leges regiae
sein mögen, die Anfänge ihrer Niederschrift und die erste Prägung
ihrer sprachlichen Form werden im ganzen nicht Über das 5. Jahr­
hundert v. Chr, zurückgehen.
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als ,intensiver Gefühlsplural' war im Anschluss an eine Arbeit
von W. Havers von demselben Gelehrten Rh.Mus. LXXVI (1ü27)
S.436 in Betracht gezogen worden. Aber durch Beispiele unbe­
legt, sprachpsychologisch ohne Aussicht auf Rechtfertigung
bleibt in der lex regia der Pluralfulminibus eine unverkennbare
Schwierigkeit, zumal der Blitztod am eindringlichsten auf das
Gefühl gerade durch die Einzigkeit des Wetterstrahles wirkt.
Was das Altlatein und die lateinische Stilgeschichte iiberhaupt
angeht, so ist gewiss auf manchen eigentümlichen Gebrauch
des Plurals jetzt besser als früher die Aufmerksamkeit gelenkt
worden. So gibt es schou im Altlatein ein bemerkenswertes
Beispiel für den psychologisch vortrefflich erklärbaren Plural
der Verachtung und des Holms (s. Fr. Marx, Sächs. Sitzungsbel'.
LXIII, 1911, S. 60 f.). Diese Art des Plurals steht neben dem
Plural modestiae, worüber, wie über den soziativen und affek­
tischen Gebrauch des Plurals überhaupt und noch andere Stil­
eigentümlichkeiten des Plurals bei F.Slotty, GlottaXVI (1927)
S. 253 Literatur zu finden ist. Die Beobachtungen iiber den
Plural in Zitaten, während eine einzige gemeint ist,
hat gesammelt und vermehrt M. Rlein, Meleternata Arnb1'o­
siana ([{gsb. Diss. 1927) S. 56. Mancher merkwiirdige Gebrauch
des Plurals fiir den Singular ist auf dem gesamten Gebiet der
lateinischen Stilgeschichte noch aus den Handschriften !lel'zu­
stellen (s. Diat1'ibe in Sen.frg. I, 1916, S. 66, 1). Trotz alledem
gibt es fiir die stilgeschichtliche Kritik bestimmte Grenzen,
wodurch Willkür bei der Anerkennung eines Plurals für den
Singular ausgeschlossen wird. Die blosse begriffliche Beziehung'
auf eine grammatische Rubrik wie den ,kollektiven Plural'
kann nicht genügen; ohne psychologische Erklärungsmöglich­
keit oder überlieferte Parallelen lässt sich kein Einzelfall ver­
teidigen, zumal wenn er in einem auch sonst anstÖssigen
Satze auftritt.

Um den subjektlosen Satz si hominem /ulminibus occisit
mit seiner unpersönlichen Konstruktion eines transitiven Ver­
bums aus einer Vereinzelung herauszunehmen, sind' für die
formal-sprachliche Betrachtung drei Wege möglicll. Die subjekt­
losen Sätze im Latein finden sich in einer vortrefflichen Dar­
stellung von J. B. Hofmann, Handb. d. Altettumsw. Ir 2 6 (1928)
S. 621 ff. behandelt, und zum Vergleich 1st es nützlich auch die
DarstellUllg von Schmalz in der 4. AufL ebd, S. B37 ff. heran­
zuziehen. Denn selbst Hofmann gegenüber ist einiges anders

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. LXXX. 19
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zu ordnen und zu beurteilen, auch ist später Erschienenes
hinzuzunehmen, Was den subjektlosen Satz der lex regia an­
geht, so wird jeder zuerst an die Stileigentümlichkeit der alten
Gesetzessprache denken, wie sie z. Lex XII tab. 8,12 Bruns
si nox furtum faxsit, si im oceisif, iUl'e eaesus esto unter Weg­
lassung des unbestimmten Pronomens erscheint. Diese Stil,
eigentümlichkeit ist nicht nur auf die Gesetzessprache be­
schränH, sondern in einer jeden Fachschriftstellerei kann die
3, Pers, Sing, ohne persönliches Subjekt stehen, wenn sich dieses
aus dem Zusammenhang von selber ergibt (Oato agl'. 10,4 dolia
quo vinacios condat). Hierher gehört auch letztlich das aus der
philosophischen Literatur bekannte subjektlose inquit des ge­
dachten Urhebers von Einwürfen. Fragt man nach dem psycho­
logischen Hintergrund dieser Erscheinungen, so liegt einerseits
eine ungewöhnliche Betontheit des Subjektes im allgemeinen
vor, das durch ein unbestimmtes Pronomen zu bezeichnen gleich­
sam widersinnig wäre, wie denn in der jeweiligen Fachliteratur,
sei es der Gesetzgeber, sei es der Missetäter, der Bauer, der
Kranke, usw. aus dem ganzen Zusammenhang als Subjekt fest­
steht. Andrerseits kommt aber hinzu, dass im Rahmen der all­
gemeinen Subjektvorstellung eine bestimmte Einzelperson ganz
und gar nicht herausgegriffen werden soll.

Diese beiden Motive sind die Ursache jener bemerkens­
werten Stileigentümlichkeit der Gesetzessprache und Fach­
literatur, obschon auch für sich genommen das eine jener beiden
Motive gelegentlich das Fehlen des Subjektes zu erklären und

• Interpretationsschwierigkeiten zu beheben vermag. Im lateini­
schen Lehrgedicht begegnen Fälle, wo der Hauptgegenstand, dem
der ganze Abschnitt gilt, vorübergehend zurücktritt, während
andere Subjekte erscheinen. Plötzlich aber wird jener Haupt­
begriff, ohne erneut genannt zu werden, wieder als Subjel{t
zum Verbum gedacht werden müssen. So ist beispielsweise
innerhalb einer Erörterung über die Beschaffenheit der Erde
bei Maniliw'l I 167 imaqtte de c'Unctis mediam tetzet undique
seclem das seit 159 nicht genannte und durch andere Sub­
jekte abgelöste tellus wieder Subjekt vorauszusetzen, so
dass Textänderung oder VersumsteIlung sich erübrigt.

Der subjektlose Satz der lex regia aber gewinnt aus diesen
Stileigentümlichkeiten der Gesetzessprache und Fachliteratur
von keiner her Hilfe. Der Möglichkeit, dass zu Festus
ein für sich allein unverständliches Fragment gelangt sei und
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in dem verlorenEm voranfgehenden Text ein bestimmtes Numen
genannt gewesen wäre, wird niemand nachhängen, solange das
Rätsel des Plurals fi{lminibus schon seinerseits Textverderbnis
des Fragmentes selber anzeigt. Um psychologisch dem subjekt­
losen Satze der lex regia einen entsprechenden Hintergrund
zu geben, wie ihn jene Erscheinungen der Gesetzessprache und
Fachlitemtur besitzen, müsste das Göttliche in unbestimmter
Form als Subjekt zu occisit gedacht werden, während de~ alt­
römische Iuppiter- und Fulgurglaube und die religiöse' Auf­
fassungsweise der sonstigen leges regiae zu kurz kämen (s. oben
S. 280). Doch selbst bei williger Annahme eines solchen religions­
geschichtlichen Orendismus für Rom bleibt zwischen der Ge­
setzessprache nnd dem subjektlosen Satz der lex regia der
Unterschied, dass es sich dort nm eine durch Beispiele, die
sich gegenseitig stützen, gesicherte Erscheinung handelt. Ohne
Parallele dagegen stände in den umfangreichen Hesten der
römischen Sakralsprache der Fall, dass ein allgemeines Nmnen,
ohne genannt zu sein, ein transitives Verbum zu regieren
vermöchte.

Der zweite Weg, auf dem man formal-sprachlich versuchen
könnte, die Auslassung des Göttlichen als Subjekt zu fulmini­
bus occisit glaublich zu machen, wäre der Verweis auf die
lateinischen Wirkungsimpersonalia, die meteorologischen Verba.
Im Altlatein sind tonat und pluit seit Plautus, nivit seit
Pacuvil1S unpersönlich belegt. Sogar eine Art transitiven Ge­
brauchs ist bei solchen meteorologischen Verba echt lateinisch;
vgl. Plaut. Most. 1U perpluere ,den Regen durchlassen' und
spätlateinisch perpluel'e ,stark beregnen' bei Pullad. XII 15, 1
abies ... perlJl'ltat'lw 1). Aber occidere besitzt an sich keine
Beziehung zu den Verben der Wittenmgserscheinung, und
sein transitiver Gebrauch zusammen mit fillminiblt8 erklärt
sich aus seiner sonstigen gewöhnlichen Verbindung mit dem
äusseren Objekt. So könnte für ein unpersönliches lwminem
fitlminibu8 occisit der Vergleich der meteorologischen Verba
nur in dem Sinne in Betracht kommen und nm dann von
Nutzen sein, wenn im Altlatein die Fortlassung des Himmels-

1) Ahnliches findet sich auch im GriechischelI, und hierher gehört
das von Indog. Forsch. XLVII (1929) 8.243 herangezogene
Beispiel Aristoph. 'Axa~lV. 136 Xi!0110V fIEP Q'OK «P i}fl'w e11

:'t'OA:IW, :: flU. .:1/' o~n ä11, d flMJitov '18 fll/ '!J'8(!8S 7f,Q.4.vv. :: 13l 1111
narEVI'l/JB XIOVt xl/v B(!{tnYJ1> 6.4.1/1> nai mvS mna"obs

19*



292 E. Biekel

begriffs (Juppiter, usw.) bei den meteorologischen Verba so
sehr das Gewöhnliche gewesen wäre, dass man ein Übergreifen
der Fortlassung auoh auf nicht meteorologische Verba in
bestimmten Zusammenhängen verständlich finden dürfte. Aber
auch um diese an sich fragwürdige Möglichkeit ist es gegen­
wärtig in besonderer Weise schlecht bestellt. Denn nach
neueren sprachvergleichenden UQtersuchungen von Ed. Her­
mann und anderen (s. Hofmann a.. a. O. S.621) ist nicht der
subjektlose Gebrauch bei den meteorologischen Verba, sondern
die Vorstellung von der Himmelsgottheit als Wettermacher
das indogermanisch ursprüngliche. Das Altindische und das
älteste Griecbisch kennen hier nur die persönliche Ausdrucl{s­
weise. Was das Latein angeht, so stehen hier die unterschied­
lichen Belege allerdings nicht der Annahme im Weg, dass
bereits in vorgeschichtlicher Zeit eine Umdeutung des Tätig­
keitsverhums in ein Vorgangsverbnm bei manchen meteoro­
logischen Ansdrücken stattgefunden hat. Indessen ist in bezug
auf das Fragment der lex regia daran zu erinnern, dass im
geschichtlichen Latein die sakrale Auguralsprache gerade die
persönliche Ausdrucksweise unter Setzung von IUPllite1' oder
caelum als Subjekt bietet. Im übrigen ist unpersönliches
fulgw'at erst bei dem Philosophen Seneca belegt, unpersön­
liches fulminat nicht vor Vergil (s. Thes. VI 1Sp. 1521,50
u.1532,

Einen dritten und letzten Weg, unpersönliches fitlminibus
Qccisit bei transitivem Gebrauch formal sprachlich zu rechtfer­
tigen, hat auf Grund von Untersuchungen sprachvergleichender
Syntax über den Subjekts·Instrumentalis mit grossem Weit­
blick Ed. Schwyzer unternommen (Rhein. Mus. LXXVI, 1927,
S.433ff.; Indog. Forsch. XLVII, 1929, S.226ff.; ehd. XLVIII,
1930, S. 276 ff.). Aber die Deutungsweise des Fragmentes der
lex: regia in dem Sinne ,Wenn es einen Menschen mit dem
Blitze erschlagen haben sollte' findet Parallelen inner­
halb des Indogermanischen nur im modernen Russischen. Ins­
besondere hat sich das angebliche litauische Beispiel als blosser
Druckfehler herausgestellt. F. Specht, Kuhns ZeitschI'. LVII
(1930) S. 293 hat nachgewiesen, dass das Litauische für diese
angebliche idg. Instrumentalkonstruktion völlig auszuscllalten
hat; was den Satz der regia betrifft, so kommt Spechts
sprachwissenschaftliche Untersuchung zU dem Ende: ,Wie
weit dann aher das Lateinische in diesem Sinne Überhaupt
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noch verwandt werden darf, muss ich den Latinisten vom
Fach überlassen.'

So ist ohne Heranziehung des Indogermanischen mehr
einzelsprachlich die Entscheidung zu suchen. Der Gedanke
,Wenn es einen Menschen mit dem Blitze erschlagen haben
sollte' wäre bei unpersönlicher Ausdrucksweise im ältesten
Latein jedenfalls leichter unter Benutzung der passiven Form
occisitur (vgl. eie. leg. III 11 turbassitw'; Liv. XXII ]0, 6 fa­
Xitttl') und der archaischen Konstruktion si hominem fulmine
occisittU' in die Entwicklung der lateinischen Sprachgeschichte
und zumal der Gesetzessprache einzufÜgen als unter Ver­
wendung des Aktivs occissit. Bei jener passiven Konstruktion
käme anstatt der sehr entfernt liegenden llezugsnahme auf
das moderne Russisch eine Anlehnung an die Syntax der
italischen Dialekte in Betracht. Im Lateinischen ist wenigstens
noch beim inneren Objekt Enn. scaen. fl"g. 241 Vahlen vitam
vivitw' ein Rest des alten unpersönlichen 1'-Passivs erhalten;
was die italischen Dialekte angeht, so ist diese syntaktische
Erscheinung noch sicher auch bei dem änsseren Objekt belegt
(Hofmann a. a. O. S. 380 u. 543). Dem Versuche Wackernagels
und Lindsays in Fällen wie Plaut. Mil. 254 c1'edat quae men­
tibitur (so Hss. AP, mentibirnu1' B) das Auseinandergehen der
handschriftlichen Überlieferung zum Beleg jener Konstruktion
zu verwenden, wird man freilich zweifelnd gegenüberstehen.
Auch die entsprechende Konstruktion im Spätlateinischen,
die Löfstedt, PhiI. Komm. z. Peregr. Aeth. (1911) S. 291 f. be­
handelt bat (lYIatthaeum legitur, fit omtionem) , wird vulgär
neu entstanden sein, begiiÜstigt dmch den beim Verfall der
Sprache eintretenden Schwund der Endkonsonanten und die
Verwirrung im Kasusgebrauch.

4. Scaliger hat aus jitlminibu8 die Lesung jitlmen Iovis
herausholen wollen, und dieser Text bat wie meist sonst, ~o

zuletzt Thes. l.l. VI 1 Sp. 1525,80 Billigung gefunden. Gleich­
wohl ist .Scaligers Vermutung unmöglich. Wo immer jitlmcn
in verbalen Verbindungen als Subjekt vorkommt, ist es mit
Impersonalien (appm'et, cadit,feTtU1', venit, vibrat usw., s. Thes.
1529, 50 ff.) verbunden. Spät und ausnahmsweise tritt ein
Transitivum wie fm'i1'e bei Ovid Pont. III 2, 9 feriant ...
fulmina auf (s. oben S. 288). Scaliger und aller sonstigen
!Üitik der Stelle der lex regia ist die alte Nominativform IoV/:s
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entgangen, die zusammen mit dem Ablativ Julmine aus der
Überlieferung Julminibus zu entnehmen palaeographisch nahe­
liegt, zumal wenn mit der graphischen Variante Julmini und
ausserdem mit der altertümlichen, inschriftlich bezeugten Nomi­
nativform lottOS gerechnet wird. Eine solche Il'orm konnte die
Achtsamkeit der Schreiber mindestens ebenso leicht täuschen,
wie Naev. frg. 32 Baehrens (30 Morel) sanctttS love p1'ognatus
Putius Apollo in der Überlieferung love zu que geworden ist
(Buecheler, KI. Sehr. I, 1915, S. 324). Die Wortstellung si ko­
minem Julmine lovos occisit ist entsprechend dem oben S. 281
dargelegten archaischen Blitzglauben der Römer in diesem Satze
das natürlich Gegebene; während keine andere Blitzgott­
heit neben dem Julgur selber als das Himmelslicht (lovis) für
den Blitztod in Frage kam, wird das Wirken der Himmels­
gottheit gerade durch den Blitz durch die Voranstellung von
fitlmine entsprechend hervorgehoben. So ist auch bei Naevius
tmg. fl·g. 10 Hibbeck quae quondam Julmine icit luppiter mit
der Rücksicht auf den Vers nur die Voranstellung von ieit,
nicht diejenige von Julmine zu erklären.

Ältestes archaisches Gepräge trägt das Latein der leges
regiae in der Form, wie uns diese Reste erhalten sind, keines­
wegs. Gerade was Orthographie und Wortformen angeht, ist
eine stufenweise im Laufe der Jahrhunderte erfolgte Moder­
nisierung, die bald hier, bald dort einsetzte, anzunehmen. Nur
diejenige Lesung, die der Verderbnis Julminibus zunächst vor­
auslag, ist Gegenstand der Herstellung, wenn von Julminibus
auf Julmini[io]ttOS geschlossen wird. Dabei ist abgesehen von
der archaischen Form der Endung -bos (nattebos, trebibos) daran
zu erinnern, dass der konsonantische Stamm fulmen niemals
den Ablativ auf -ed gebildet hat, sondern entweder das von
den i-Stämmen übernommene -"id bätte zeigen müssen, oder
es hat für den ablativischen Gebrauch die idg. Lokativbildung
auf -1: (lat. -5) gedient.

Die auf einer praenestinischen eiste OlL. 12 563 (XIV
4105) unter den Götternamen luna lOttOS MerCU1'is Apalo Leiber
Hen;le Victm'ia 1I1enerua Diana Ma1's Fm·tuna in rückläufiger
Schrift überlieferte archaische Nominativform lmtos ist für
die Linguistik ein Rätsel, so wenig der Befund selber in seinem
Zeugniswert angezweifelt wird oder Zweifel verdient (s. :M.
Leumann, Handb. d. Altertumsw. II 2 5, 1928, S.259). Jene
andere aus der archaischen und archaistischen sowie aus Volks-
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sprache und Inschriften bekannte Nominativform Iovis wird
sprachwissenschaftlich zur Zeit durchweg als analogische Neu­
bildung nach dem Genetiv aufgefasst. Die Belege fÜr diese
Form finden sich bei Nene} Formenlehre d.lat. Spr. P (1902)
S.293f., wo freilich die von Buecheler, Kl. Sehr. I (1915) S. 233 f.
vermutungsweise herangezogenen Plautusstellen und anderes
nachzutragen ist, was dort Buecheler in seinen aufschlussreichen
Bemerkungen zur Geschichte der Form vorgebracht hat. AusseI'
Bücheler bietet Bemerkeuswertes für die philologische! Ord­
nung der belegten Formen des Juppiternamens nach Zeit und
Ort ihres Auftretens Wissowa, Rel. u. K d. H.2 (1912) S. 113 1).

Bei Aufstellung der Liste der Formen ohne Ergänzung durch
lautgesetzlich geforderte Vor- und Zwischenstufen kommt zu
Bnechelers Entwicklungsreihe Dioves, Diovis,Diove, Iom:s,
Iovei, l~~ppite,' (aus dem Vokativ Iovipitm') jener Nominativ
Iouos der praenestinischEm eiste und besonders die Genetiv­
form Diouo, Diouos (OlL. 1260 u.360) hinzu. In der Form
lottos fehlt trotz der archaischen Endung das aulautende d.
Umgekehrt hat die Sprache das alte anlautende d auch in
jüngerer Zeit stets bewahrt bei den Nominativformen Dius
in Hemo Sancus Dius ji'idius und DieB in Diespite1·. Denn
diese Götternamen gehären nach der zutreffenden Stellung­
nahme Wissowas a. a. O. sprachlich und sachlich zn Diovis
und Diovis pater.

Die um der Bestimmung der Nominative Iouos und lilZlis
willen Zll besprechende allgemeine Frage nach dem Alter der
Nominativbildung, die analogisch aus dem Genetiv gewonnen
ist, bat ein doppeltes Gesicht. Einersßits erscheinen diese
Nominative als vergleichsweise jnnge Bildungen; so ist' der
Nom. sing. iuvenis erst seit Catull belegt. Zwar ist der Laut­
wandel der Genetivendung idg. -os zu lat. -us (Diouos, nominus,
Salutus) und von idg. -es zu lat. -is (.Apolones, Salutes) neben­
einander hergegangen, so dass nicht erst der Abschluss jener
Entwicklung angesetzt werden muss, bis ein regelmässiger Ge­
brauch und das Vordringen der Endung -is vorausgesetzt werden
darf. Jedenfalls aber hat bei den konsonantischen Stämmen
die Veränderung des Genetivs *,'c..qes zu 1'cgis längst vollzogen
sein müssen, ehe die analogischen Nominative ca?'nis, rnentis,
usw. gemäss dem Zusammenfallen von Nominativ und Genetiv
bei den i-Stämmen in Gebrauch kommen kODnten.

') S !luch E. Diehl, Altlat. Inschr. (1930) S. 88.
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Neuerdings hat A. Wotz, Glotta XVIII (1930) S. 158 ff.
das Vorkommen des Nominativs cm'nis in alten Belegstellen
und zumal in einer sakralen Formel angezweifelt unter Be­
handlung des Priscian-Zeugnisses Gmmm. II 208, 18 Keil
vetustissimi tamen etiam 1wminativum chaec carnis' ]Jroje:re­
bant, qui 11lagis mtionabilis est ad genetivum. Livius And1'o­
nicus in Odyssia: 'canzis', aÜ, 'vinwnque quod libabant, ancla­
batw" et Titus Livius XXVI (richtig XXXVII 3, 4) ab u1'be
condita: <Latinaeque imtatwatae, quod Latwentibus cands
quae da1'i debet, data non luerat'. In einer an sich verlocken­
den Vermutung hat Klotz hier bei beiden Belegen einen parti­
tiven Genetiv in cands erkennen wollen. Diese Konstruktion,
die aus dem Griechischen (otvov n{V8W verschieden von Otl!OV

ntvuv) besonders bekannt ist, erweist sich auch als echt lateinisch
durch das Vorkommen bei Cato ag1·. 74 aquae paulatim addito
und in den italischen Dialekten (s. Buecheler, Vmbrica, 1883,
S. 138 f.).

Andererseits sprechen gewichtige Gründe dafür, den ana­
logisch nach dem Genetiv gebildeten Nominativformenein
höheres Alter zuzuschreiben. In genügend zahlreichen und
sicheren Belegen finden sich solche Nominative gerade im archa­
ischen Latein seit Beginn der Litteratur, um später zurück­
zutreten, woraus der altertümliche Stil dieser Formen erhellt
(Plaut. Gas. 380 sortis; Eun. Va?.. 50 u. 53 mentis, usw.). Darum
ka,nn ein Nominativ wie carnis auch nicht als individuelles
Missverständnis des Historikers Livius nach dem Vorschlag
vou Klotz genommen werd,eu, so dass die Konstruktion bei
camjs als Subjekt quae ... , data non luerat allein auf Rech­
nung des Livius gesetzt würde. Auch bei Andronicus steht
neben rands der eindeutige Nominativ vinum als Subjekt zu
anclabatu1" Bei del' buchmässigen Sammlung und Wieder­
gabe bzw. auch metaphrasierenden Festlegung sakraler Formeln
wie der leges regiae sur Zeit des Cicero und des Kaisers Augus­
tus konnten solche Nominative nur als archaisches, vor Jahr­
hunderten Übliches Sprachgut empfunden werden. Bloss relativ,
nicht absolut genommen hat diese Nominativbildung nach dem
Genetiv angesichts der Entwicklung des Lateins von der. Königs­
zeit her als eine jüngere Erscheinung zu gelten 1).

') An der Liviusstelle und bei der sakralen Angelegenheit dort
handelt es sich um das Opfer weisser Stiere an den Juppiter Latiaris.
Von dem Opfel'fleisch hatte jede der verbündeten LatinergemeindelI



Beiträge zur römischen Religionsgeschichte 297

Für die Frage aber, ob in der Sakralformel der lex regia
vom Blitztod ein analogisch nach dem Genetiv gebildeter Nomi­
nativ Iouis angesetzt werden darf, kommt das was unklar an
der allgemeinen Datierung solcheI' Nominativformen nach dem
Genetiv bleiben muss, überhaupt nicht in Betracht, Wenn
die inschriftlich belegte Nominativform IouosJ auf welche die
Überlieferung bei Festus zu weisen scheint, wirklich mit dem
Nominativ IO%tis und dieser jiingeren Bildungsweise des Nomi­
nativs nach dem Genetiv zusammenhängt, so ist nicht zu prüfen,
ob diese Bildungsweise dem friihgeschichtlichen Latein einer
sakralen Formel des 5. Jahrhunderts Y. ChI'. zugetraut werden
darf, sondern ob sie dem Sammler des Ius Papirianum der
ausgehenden Republik vorgelegen haben kann, in dem diese
leges regiae dann erst vereinigt worden sind. Hier bietet
beste Parallele die Sakralforrnel bei Livius mit dem Nomi­
nativ carnis, Denn nnbeschadet der Möglichkeit, dass dort
car'1li.s ursprünglich als Genetiv gestanden haben könnte, ist
oben S. 296 gezeigt worden, dass zn Ausgang der Republik ein
solcher Nominativ als passend fUr archaischen Sprachstil
empfunden· worden ist. Wenn abcr die lex regia über den
Blitztod in der Tat aus demO. Jahrh. v. ChI'. oder gar aus
der palatinischen Königszeit stammt, so ist dort natürlich
ebensowenig. für die Form Iouos Platz gewesen, wie die For­
men occisit und hominem in dieser Lautgebung dort ein Hecht
besessen haben.

Die der ältesten römischen Königszeit zugehörige Namens­
form des l'ömischen Rimmelsgottes aber, an deren Stelle die
Form Iouos oder Iovis in der regia des späteren Ius Papiri­
annm irgendeinma.l getreten war, ist nicht eine aus dem
Vokativ gebildete Form wie Iuppitm', sondern die ursprüng­
liche, ohne Zusatz von pate1' gebildete Nominativform des
Gottesnamens gewesen. Damit kommen wir zn der zweiten
Möglichkeit, wie Iouos zu deuten ist, wenn man von der ana­
logischen Nominativbildung nach dem Genetiv absieht. Die

ihren Anteil zu erhalten (Wissowa, Rel. n. Kult. d. Römer 2 S.
So wäro an sich der Gebrauch des partitiven Genetivs hier wohl denl,·

aber auch an einer anderen wo der gleiche Brauch erwähnt
wird, heisst es bei Livins XXXII 1, 9 feriae latinae l'0ntifleum de­
creto insta1tratae sunt, qttocl legati ab Ardea questi in senatn
erant sibi in monte Albano Latinis canlem., ut adsolet.. clatam
non esse.
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echte älteste Nominativform des Namens für den Licht· und
IIimmelsgott hat in mannigfaltiger und gespaltener Fortent­
wickelung eine lange Geschichte im Latein durchgemacht,
wie die oben angemerkten Namensformen lJius Fidizts und
Diespite1' dartun. So kann wohl daran gedacht werden, dass
die Form Ionos in der lex regia bei Festus trotz der belegten
Genetivformen Diouos, lJiouo überhaupt nicht zu der ana·
logischen Nominativbildung nach dem Genetiv gehört, sondern
von der ursprünglichen Nominativform abhängt, bzw. von dieser
in ihrer Gestaltung beeinflusst worden ist.

Ein Sprachforscher wie Specht hat, wie oben S. 292 be­
merkt, Stellungsnahme philologischer Betrachtungsweise zu
dieser lex regia angesichts der Konjektur Scaligers gewünscht.
Andrerseits muss es der Sprachvergleichung überlassen werden,
das Überbleibsel der ältesten römischen Nominativform für den
Himmelsgott lautgeschichtlich einzuordnen, das in der Korruptel
des Festustextes fulmiltibus enthalten ist. Wir lernen, dass
falls der archaische Nominativ Iouis eine jüngere Neubildung
wirklich bedeutet, doch im Altlatein ein echter Nominativ
zu den obliquen Kasus Ioui8, usw. lebendig gewesen ist.

Bonn. Ernst BickeL




